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denen diese Abfdlle anfallen. Dies
kann im Rahmen der Nutzung dieser
Grundstücke durch Verrotten, insbe-
sondere durch das Liegenlassen, Eih-
bringen in den Boden oder durch
Kompostierung geschehen. Hier dür-
fen keine Geruchsbelästigungen auf-
treten.
Außerhalb der bebauten Ortslase
können diese Abfdlle auch au-f dem
Grundstück, aufdem sie anfallen, ver-
Pran]l! werden. Ordnungswidrrg
hanclelt, wer Abfdlle auf andere
Grundstücke bringt und sie dann an-
zündet. Verbrannt werden können
diese Abfälle nur unter ständiger Auf-
sicht einer zuverlässigen person bei
trockenem Wetter von Montag brs
Freitag in der Zeit zwischen 8 üis 16

,,Abfälle einfach so in die Landschaft

Von Klaus l}iedrich
I\nalala (ft), ltok waehsendem Umweltbewußtsei! h der Bevölkeruns wiral iE_
Der troch in viclen Bereicher - sei es aüs Unwissenhett oder aus Uliernunft _
aler Natur und alaalürch auch allen Bitgern Schailen zugefüct. Der ümwett
uril Naturschukbeirat der Staitt Nidds ümiitrgclt t ispiät""oäise, aan Äntf|Ie
eiDfach-ln _ale_r La|ralschaft abgekippt oder gar iertranit weraen, O"- n"i".t
$n(r riane Deßalürt geworden, bei denen Deben Gart€nabfälten gToße Mengen
von Plastltfollen im Ufergehölz atr der Niitda verbranat rrrrdei.lucl i'r xeu-
b-a-ugebiet4tr werdcn des,öfreren Kunststoffabfälle orler irnprigniertc iolzab..
rlre verDraDtt. wer so verantwortungslos hanalelt, verglßt wohl, daß neben
der Geruchsbelästtgqng auch Stoffe bis htn zu trocnliftigin Oio*iea fteiwer_
alen kön[elL betont€ Umweltbeirstsvorsikenrler Steian örott.

Auch das Abflämmen von Böschrrn-
gen vernichtet Lebensraum von
Kleintieren und ist hach dem hessi-
schen Naturschutzgesetz verboten.
Der Umwelt- und Naturschutzbeirat
der Stadt Nidda appelliert an das Ver-
antwortungsbewußtsein der Bevölke-
rung, diese groben Verstöße gegen be-
stehende Umweltgesetze zu untbrlas-
sen und verweist aufeine Bekanltma-
chung der Stadt Nidda. Die Stadt als
auch der Umweltbeirat sehen sich in
Zukunlt gezwungen, bei weiteren
Verstößen Anzeige zu erstatten:
In der Bekanntmachung heißt es, daß
außerhalb von Abfallentsorsunesan-
lagen nur cartenabfdlle, ffeu. Strotr
und Obstbaumschnitt auf den Grund-
stücken entsorgt werden dürfen, auf

gekippt und zum Teil sogar verbrannt,,
umweltbeirat der Stadt Nidda übt Krit ik am noch mangelhaften umweltbewußtsein

[Jhrsowie Samstagvon Sbis 12 Uhr.
Die Abfdlle müssen so trocken sein,
da3 sie unter möglichst serinpaf
Rauchentwicklun; r;;;;;";. ä;
Entfachen des Feuers dürfen keine zu-
sätzlichen Stoffe verwendet werdFn
die eine Person engefafr ra-ung h;r-b-ei:
ftihren oder zu starker Rauch- oder
Geruchsbelästigung ffihren. Darüber
hinaus ist das Verbrenaen von Heu
oder Stroh auf der Stadtverwaltung
anzumelden.
Andere Gegenstände, wie plastikfo-
lien, Reifen, Papier oder ähnliches
dürfen nicht verbrannt werden, son-
dern sind über die Müüabtuhr zu ent-
sorgen. Reifen können bei den jeweili-
gen Händlern entsorgt werden.
Immer wieder im tr\:ühjahr ist zu beob-
achten, daß Böschungen abgellärnmt
werden. Hier verbrennt nicht nur dür-
res Gras, sondern auch die i-rr diesem
Bereich lebenden Kleintiere. Diese
Handlungsweise ist ebenso verboten,
wie das Ausbringen von Stofren, die
die Pflanzen- und Tierwelt erheblich
beeinträchtigen. Ordnungswidrigker-
ten dieser Art können mit einern Buß-
geld bis zu 100 000 Mark geahndet wer-
den, heißt es in der Bckanntmachung
derstadt Nidda bzw. a"r f""t"n it-"ai
rates ceorg Wegrer abschließend.


